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Beilage zu Mr. 148 - er Karlsruher Zeitung.
Donnerstag, 31 . Mai 1800 .

Wadischer Landtag .

IS . öffentliche Sitzung der Ersten Kammer
am Dienstag , den 29 . Mai 1900 .

Unter dem Vorsitz des DurchlauchtigstenPräsidenten Seiner
Großherzoglichen Hoheit des Prinzen Karl von Baden .

(Ausführlicher Bericht.)
Am Regierungstisch : Minister des Großh . Hauses

und der auswärtigen Angelegenheiten v . Brauer , General¬
direktor der Großh . Badischen Staatseisenbahnen Staats¬
rath Eisenlohr , Geh. Rath Zitte l , Geh . Rath Heil ,
später Finanzminister Or . Buchenberger , Ministerial -
rath vr . Nic .olai .

Die Sitzung wurde kurz nach 9 Uhr eröffnet .
Vor Eintritt in die Tagesordnung macht der Durch¬

lauchtigste Präsident dem Hohen Hause die Mit¬
theilung , daß er , das Einverständniß desselben voraus¬
setzend, dem Herrn Präsidenten des anderen Hohen Hauses
namens der Hohen Ersten Kammer die Glückwünsche zu
seinem 25jährigen Amtsjubiläum als Oberbürgermeister
der Stadt Baden übermittelt habe , und verliest sodann
das Dankschreiben des Letzteren hierfür .

Hieraus werden folgende neue Einläufe bekannt gegeben :
Entschuldigt haben sich He Herren : Professor Or.

Schäfer und Geh . Hosrath vr . Rümelin , Beide wegen
amtlicher Verhinderung, und Geh . Rath Frhr . Ferdinand
v . Bo dm an , ferner Frhr . v . Rüdt , wegen Unwohlsein.

Mittheilungen des Präsidiums der Zweiten Kam¬
mer über :

1 . die Beschlüsse zum II . Nachtrag des Spezialbudgets
der Verkehrsanstalten (Verlegung des Karlsruher Per¬
sonenbahnhofs , I . Rate ) ;

2 . die Genehmigung des Budgets der Eisenbahnschulden¬
tilgungskasse für 1900 und 1901 ;

3 . die Annahme des Gesetzentwurfs , die Feststellung
des Staatshaushaltsetats für die Jahre 1900 und 1901 .

Petitionen sind nicht eingelaufen.
Hierauf erstattete Kommerzienrath Krafft namens der

Kommission für Eisenbahnen und Straßen Bericht über
dm G esetzentwu rs , das Genehmigungsver¬
fahren bei Eisenbahnanlagen betr. Der Bericht¬
erstatter führte aus :

Der vorliegende Gesetzentwurf befaßt sich mit dem Ge¬
nehmigungsverfahren bei Eisenbahnanlagen , die für den
öffentlichen Verkehr bestimmt sind und nicht vom Staate
unternommen werden . Es wäre vielleicht angszeigt ge¬
wesen , dies in dem Titel des Gesetzes zum Ausdruck zu
bringen in der Weise , daß etwa die Fassung gewählt
worden wäre : Genehmigungsverfahren bei Privatbühnen ,
doch kann hiervon auch abgesehen werden, indem schon
in dem Worte „ Genehmigungsverfahren"

zum Ausdruck
gebracht wird , daß es sich nur um solche Bahnen handelt ,
bei denen nicht der Staat , sondern ein dritter Unter¬
nehmer den Bau und den Betrieb übernimmt . Denn wenn
der Staat Eisenbahnen selbst baut , so bedarf er hierzu
an sich keiner gesetzlichen Grundlage . Nach dem aus¬
führlichen Kommissionsbericht der Zweiten Kammer über
die Vorlage braucht wohl nicht darauf hingewiesen zu
werden , daß seit dem Jahre 1838 das Eisenbahnwesen
nur durch Spezialgesetze in Bezug aus bestimmte einzelne
Bahnunternehmungen geregelt wurde, und daß der vor¬
liegende Entwurf zum ersten Male ein solcher generellen
Inhaltes ist . Die Praxis der Großherzoglichen Regie¬
rung steht zur Zeit auf dem Standpunkt , daß nicht nur
m den im 8 29 des Straßengesetzes vorgesehenen Fällen,
sondern auch dann , wenn für Zwecke des öffentlichen Verkehrs
Privateisenbahnen mit eigenem Bahnkörper in Frage
kommen , eine staatliche Konzessionirung zu erfolgen hat.
Dem gegenüber . wird in dem Berichte der Zweiten
Kammer daraus hingewiesen , daß es im Großherzogthum
Baden weder ein staatliches Eisenbahnmonopol gebe,
noch zur Zeit eine generelle Konzessionspflichtigkeit für
den Bau und den Betrieb von öffentlichen Eisenbahnen
durch dritte Unternehmer existire . Daraus sei zu folgern,
daß an sich Jedermann berechtigt ist, eine für den öffent¬
lichen Verkehr bestimmte Eisenbahn mit eigenem Bahn¬
körper ohne vorgängige staatliche Genehmignng zu erbauen
und zu betreiben . In dem Berichte wird aber weiter
uusgeführt , daß dieses Recht kaum mehr als theoretischen
Werth habe und sich die Verwaltungspraxis dahin ent¬
wickelt habe , daß auch in dem erwähnten Falle eine
staatliche Konzession seitens dritter Unternehmer nach-
lusuchen sei , wie wenn eine Konzessionspflichtigkeit gesetz-"ch begründet wäre. Der Entwurf will die Konzessions -
Dichtigkeit auch in Bezug auf Bahnen des öffentlichen
Verkehrs mit eigenem Bahnkörper, wie sie bisher ledig¬
st auf der Verwaltungspraxis beruhte, auf eine gesetz-

ffche Grundlage stellen und dabei das Konzessionsver-
whren selbst zugleich allgemein des Näheren regeln.

Tie Kommission ist mit dem Entwürfe einverstanden
und empfiehlt ihn dem Hohen Hause zur Annahme .

Redner behält sich vor, auf die Einzelheiten des Ent¬
wurfs und auf die zu demselben eingegangene Petition

Städte in der Spezialdebatte zurückzukommen.

Geh. Kommerzienrath Dissens knüpft an die Be¬
stimmung des 8 1 des Entwurfs an und kommt sodann
aus das in Z 9 des Entwurfs bezw . 8 29 letzter Absatz
des Straßengesetzes als fakultative Vorbehalte in der Ge¬
nehmigungsurkunde vorgesehene Recht des Staates , das
Eigenthum der Bahnanlage aufzukaufen bezw . dessen An¬
spruch auf einen Theil des Reingewinnes zu sprechen :

Die Gemeinden dürften als Unternehmer mit
den Privatunternehmern nicht auf dieselbe Stufe gestellt
werden ; denn der Letztere, bei dem die Erwerbstendenz
vorherrsche , sei streng zu beaufsichtigen . Die Gemeinden
aber ließen sich nur von allgemeinen volkswirthschaftlichen
Grundsätzen beim Bau und Betrieb von Eisenbahnen
leiten. Sie selbst wären für ihre Eisenbahnanlagen
Schutz genug , des staatlichen Schutzes bedürfe es hier
nicht . Trotzdem will Redner keinen Antrag stellen , da
er insbesonders erwähnt, daß die Regierung mit dieser
Bestimmung des 8 1 des Entwurfs in den hergebrachten
Bahnen der bisherigen Verwaltungspraxis sich bewege.

Von dem dem Staate eventuell eingeräumten Ankaufs¬
recht der Bahnanlagen befürchtet Redner Unbilligkeiten
für die Gemeinden , insbesondere dann , wenn der Staat
die rentabelste der von den Gemeinden gebauten Bahnen
oder eine solche dann ankauft , wenn letztere die Zeit der
Unrentabilität überstanden Hai und beginnt, eine Rente
abzuwerfen . Es sei ja von der derzeitigen Regierung
eine derartige Unbilligkeit gegen die Gemeinden nicht zu
befürchten , allein der Entwurf enthalte gewissermaßen
eine Generalvollmacht für alle Zukunft. Steigere man
die den Gemeinden aus dem Eisenbahnbetrieb an und
für sich schon erwachsenden Gefahren noch mehr , dann
könnten diese sich möglicherweise von diesen Unternehmun¬
gen zurückhalten und das sei doch wohl kaum der Wunsch
der Regierung.

Den Gewinnantheil des Staates schließlich an¬
langend, so kann Redner denselben nur dann als berech¬
tigt ansehen , wenn der Staat seinerseits der Gemeinde
Leistungen mache. Er bittet zum Schluß die Regierung
um eine beruhigende Erklärung.

Minister des Großh . Hauses und der auswärtigen An¬
gelegenheiten v . Brauer dankt zunächst dem Herrn Be¬
richterstatter für seinen Bericht , mit dessen Inhalt er ein¬
verstanden ist . Weniger einverstanden kann er sich mit
den Ausführungen des Herrn Vorredners erklären. Die
Petition der Städte, die durch den vorliegenden Entwurf
veranlaßt worden ist und zu deren Gunsten sich der Herr
Vorredner ausgesprochen hat , ist in ihren Schlußfolger¬
ungen ungerechtfertigt . Sie geht von dem Grundirrthum
aus , daß drei Arten von Eisenbahnen unterschieden wer¬
den sollten , nämlich eigentliche Staatsbahnen, dann Ge¬
meindebahnen , die wie jene zu behandeln seien
und bei denen der Staat so gut wie nichts mitzureden
habe und drittens Privatbahnen . Der Staat kann aber
nur Bahnen unterscheiden, die er selbst baut und solche ,die von einem andern Unternehmen betrieben werden , mag
diese eine Gemeinde , eine private Korporation oder eine
Einzelperson sein. Alle Bahnen , die nicht Staatsbahnen
sind , muß der Staat in Aufsicht nehmen . Bei Gemein¬
den , als den zuverlässigsten Unternehmern, kann die Durch¬
führung der Aussicht eine mildere sein ; sie muß aber
theoretisch in gleichem Umfang bestehen. Wohl haben
auch die Gemeinden , ebenso wie der Staat , allgemeine
öffentliche Interessen wahrzunehmen. Die Interessen der
Gemeinden decken sich aber nicht immer mit dem Staats¬
interesse , und namentlich zu Gunsten der umliegenden Ge¬
meinden , der Arbeitervororte u . dgl . kann der Staat sehr
wohl in die Lage kommen, deren Interesse beim Bahn¬
betrieb gegenüber den Interessen der Hauptgemeinde als
Bauunternehmerin zu vertreten.

Das Rückkaufsrecht anlangend, ist zu bemerken , daß
der Staat von dieser seiner Befugniß in den Konzessions¬
urkunden bei städtischen Trambahnen gar nicht Gebrauch
zu machen Pflegt . Das Recht dazu muß ihm aber im
Gesetz gewahrt werden , weil auch bei einfachen Straßen¬
bahnen Fälle denkbar sind , daß die Bahn als Verbinvungs -
und Durchgangslinie Bedeutung gewinnt.

Die Gewinnbetheiligung nimmt der Staat des¬
halb und nur insoweit in Anspruch , als die Gemeinde
eine im Eigenthum des Staates stehende Straße für die
Zwecke der Bahn benützt.

Geh. Rath vr . Schenkel : Einleitend bemerkt
Redner, daß es bisher an Rechtsgrundsätzen hinsichtlich
der Konzessionsfrage für die Genehmigung von Bahn¬
anlagen seitens dritter Unternehmer gefehlt habe, und
daß das Gebiet dieser Genehmigungen durch den aus
früheren Zeiten übernommenen Verwaltungsgrundsatz der
Verkehrshoheit des Staates beherrscht worden sei , wonach
für die Anlage und den Betrieb von Eisenbahnen eine
staatliche Genehmigung als erforderlich erachtet würde.
Mit den Straßenbahnen hätten verschiedene Schwierig¬
keiten begonnen und es sei deshalb nur zu begrüßen ,
daß man mit dem Entwurf im Gesetz die Be¬
dingungen und Voraussetzungen zum Bau und Betrieb
von Privatbahnen klarstelle . In anderen Staaten sei
man , so z . B . in Preußen , mit der gesetzlichen Regelung
schon vor langen Jahren vorgegangen . Der vorliegende
Gesetzentwurf , habe dem preußischen Kleinbahngefetz von

1892 gegenüber den Vorzug, daß er in gedrängter Kürzenur die Stellung der Eisenbahnverwaltung präzisire , nicht
dagegen auf alle in Betracht kommenden Punkte eingehe .

Redner kommt sodann auf folgende Punkte zu sprechen :
Es sei mit Recht geschehen , daß die Genehmigung

nach 8 1 des Entwurfs ohne Mitwirkung der
Volksvertretung im konkreten Falle zu ertheilen sei ;es genüge, daß unter Mitwirkung der Volksvertretung
durch das vorliegende Gesetz der allgemeine Rahmen fürdas administrative Ermessen der Regierung aufgestellt sei.Was die Ausführungen des Herrn Geh . Kommerzien-
raths Dissens und die des Herrn Ministers bezüglich der
Gemeindebahnen anlange, so sei er der Ansicht , daß
man nur zwischen eigentlichen Staatsbahnen und Privat¬
bahnen zu unterscheiden habe ; die andere Auffassung führe
dazu, zwei Hoheitsgewalten zu schaffen . Die Petition der
Städte entspringe aus begrüßenswerthen Symptomen ; der
ungeahnte Aufschwung derselben veranlasse sie , ihre Stellung
zu verstärken . Trotzdem brauche der Staat nicht alle Re¬
sultate dieser erfreulichen Entwicklungstendenz anzunehmen.Redner kommt sodann auf die Frage der Gewinn -
betheiligung des Staates zu sprechen und bemerkt ,daß nach der Fassung des 8 29 des Straßengesetzes dem
Staate anheimgegeben sei , auch dann einen Antheil am Ge¬
winn zu beanspruchen , wenn er durch seine Straße an
dem Bahnunternehmen nicht betheiligt sei . Nach der Fassung
des 8 9 des Entwurfs könne die Regierung in der Ge¬
nehmigungsurkunde noch andere Bedingungen festsetzen , doch
sollten dies nur solche sein, die von den Interessen des
allgemeinen Verkehrs und nicht z . B . von finanziellen
Motiven diktirt würden .

Redner ist der Ansicht, daß nach dem Entwürfe manches
den Konzessionsbedingungen Vorbehalten sei , was im Gesetze
hätte geregelt werden sollen, so z . B . Verpflichtung des
Unternehmers , den Anschluß überhaupt, den Anschluß von
Industriegleisen zu gestatten ; ferner fehle es an einer
Bestimmung darüber, was zu geschehen habe , wenn der
Unternehmer den Konzessionsbedingungen zuwiderhandelte
oder den Betrieb längere Zeit einstelle, nachdem er ihn
eröffnet habe, und schließlich fehle eine nähere Bestimmungüber die Zuständigkeit der Behörden .

Die Zuständigkeitsbestimmung in 8 4 des Entwurfs
hätte er lieber vermißt ; denn die Bestimmung der Zu¬
ständigkeit der einzelnen Ministerien sei Sache der landes¬
herrlichen Organisationsgewalt und es könnte leicht der
Fall eintreten , daß — was in den letzten 30 Jahrendreimal der Fall gewesen wäre — das Eisenbahnwesen
einem anderen Ministerium zugetheilt werden könnte . Er
meine aber noch eine andere Zuständigkeitsfrage . Bei der
Konzesfionsertheilung handle es sich um eine in die pri¬vaten Interessen tief eingreifende Maßregel. Wenn nunStreit aus Anlaß derselben entstehe, so werfe sich die
die Frage aui , wer denselben zu entscheiden habe . Er
halte die Civilgerichte und auch die Verwaltungsgerichte
nicht für zuständig , sondern glaube , die Entscheidung der
Streitpunkte solle der Verwaltungsbehörde , vorbehaltlich
des Rekurses an das Staatsministerium , zustehen. Er
bitte die Regierung um eine Erklärung über diese Zu¬
ständigkeitsfrage.

Minister des Großh. Hauses und der auswärtigen An¬
gelegenheiten v . Brauer kann sich mit den Ausführungen
des Herrn Vorredners darin einverstanden erklären , daß
zur Entscheidung über Auslegung der Konzessionsbeding¬
ungen weder die Civil- noch die Verwaltungsgerichte , son¬dern das Ressortministerium zuständig sei . Die Möglich¬keit einer Organisationsänderung , wodurch die Eisenbahnen
einem anderen Ministerium unterstellt werden könnten , sei
für die Zukunft gewiß zuzugeben; man habe aber geglaubt,daß bei vernünftiger Gesetzesauslegung kein Zweifel darüber
bestehen werde , daß alsdann eben das nach der neuen
Organisation zuständige Ministerium an die Stelle des
auswärtigen Ministeriums trete , ohne daß es deshalb einer
Gesetzesänderung bedürfe . Die ausdrückliche Benennungder zuständigen Ministerien im Gesetz sei im Interesse
des rechtsunkundigenPublikums erfolgt , damit Jedermann ,der das kurze, populär gefaßte Gesetz zur Hand nehme ,daraus auch ersehen könne, was er zu thun habe , um eine
Konzession zu erlangen und an wen er sich zu wenden habe .

Kommerzienrath Scipio weist darauf hin , daß es in
Fabrikzentren für die Arbeiter insbesonders ein dringendes
Bedürfniß sei, möglichst rasch aus der Atmosphäre der
Fabriken hinauszukommen und in gesunder, reiner Luft
der Erholung sich widmen zu können. Er bitte die Re¬
gierung , durch die Tarifbemessung und Richtiglegung der
Fahrzeiten auf diesen wohlbegründeten Gesichtspunkt Rück¬
sicht zu nehmen .

Kommerzienrath Krafft : Nachdem die Herrn Vor¬
redner schon die Einzelheiten des Entwurfs und die ein¬
gekommene Petition berührt hätten , könne er sich kurz
fassen . Die letztere anlangend , so sei die Kommissionder Ansicht , die Städte seien nicht anders zu behandeln , als
die anderen Unternehmer. Die Kommission habe zu der
Regierung das Vertrauen , daß sie den Gemeinden gegen¬über nur billig und nur von gewissermaßen hohen Gesichts¬
punkten aus handeln werde. Die Fassung des 8 4 halte
sie aus den von dem Herrn Minister geäußerten Er¬
wägungen für zweckmäßig , da sie den des Rechts nicht



kundigen Personen den rechten Weg weise. Bezüglich
der Bestimmung des Z 1 , wonach eine Mitwirkung der
Volksvertretung nicht stattzufinden habe , sei die Kom¬
mission mit Herrn Geh. Rath vr . Schenkel einver¬
standen.

Hieraus wurde die Generaldiskussion geschlossen und in
die Spezialdebatte eingetreten.

Zu 8 4 bringt Geh. Rath vr . Schenkel in An¬
regung , ob nicht in Ziffer 1 zu setzen wäre anstatt „das
Ministerium des Großh . Hauses und der auswärtigen
Angelegenheiten

"
„ das mit der Leitung der Staatseisen¬

bahnen betraute Ministerium " .
Minister des Großh . Hauses und der auswärtigen An¬

gelegenheiten v . Brauer bittet die Fassung des 84 Ziffer 1
unverändert stehen zu lassen . Die von dem Herrn Vor¬
redner vorgeschlagene Fassung könnte den Schein erwecken ,
als ob seinem Ministerium das Eisenbahnwesen nur in
provisorischer Weise zugetheilt sei.

8 5 . Kommerzienrath Kr afft : Durch die von der
Zweiten Kammer vorgeschlagene Fassung werde das Ver-
hältniß des Entwurfs zum 8 29 des Straßengesetzes
.klarer dargelegt.

8 6 . Kommerzienrath Krafft : Die Zweite Kammer
hat die Worte „ auf jeden Fall " eingeschaltet , um zum
Ausdruck zu bringen , daß die 88 6 bis 9 sowohl auf
Straßenbahnen als auf Bahnen mit eigenem Bahnkörper
Anwendung finden.

8 16 . Kommerzienrath Krafft : Das Plenum der
Zweiten Kammer hat in 8 16 die Worte „ ganz oder zum
Theil " eingefügt.

Hierauf wurde der Antrag der Kommission :
Hohe Erste Kammer wolle :

1 . dem Gesetzentwurf das Genehmigungsverfahren
bei Eisenbahnanlagen betreffend , in der von
der Hohen Zweiten Kammer beschlossenen
Fassung ihre Zustimmung ertheilen ;

2 . die Petition der Städte der Städteordnung im
gleichen Betreff vom 16 . Februar 1900 dadurch
für erledigt erklären ,

in namentlicher Abstimmung einstimmig angenommen.
Graf v . Andlaw verliest hierauf den Bericht der

Kommission für Eisenbahnen und Straßen
über die Petition der Gemeinden Waibstadt
und andere , um bessere Zugsverbindung auf
der Strecke Meckesheim — Neckarelz . Aus diesem
wird folgendes entnommen:

Die petitionirenden Gemeinden haben in ihrer Petition ,
um bessere Zugverbindung auf der Strecke Meckesheim —
Neckarelz um eine , wie es scheint nicht unberechtigte
Korrektur des Fahrplans gebeten , d . h . um Einlegung
zweier weiterer Züge.

Wenn man den Fahrplan auf dieser Strecke mit dem
auf andern Linien vergleicht , so kommt man allerdings
zu dem Ergebniß , daß er sehr dürftig ausgestattet ist .

Nur der minimale Verkehr steht bisher der Erfüllung
dieser Wünsche entgegen . Die in Frage kommende Linie
bildete ursprünglich ein Glied in der Strecke Heidelberg—
Würzburg ; sie wird aber jetzt durch die Linien Neckar¬
gemünd — Meckesheim — Jagstfeld — Heilbronn einerseits
und durch die Linie Neckargemünd — Eberbach — Neckarelz
andererseits umgangen , und dadurch vom Hauptverkehr
ausgeschlossen.

Durch Einlegung zweier weiterer Züge würde die Ein¬
stellung einer weitern Lokomotive mit den nöthigen Per¬
sonenwagen und Zugspersonal erforderlich , dies muß nun
aber vorläufig bei dem knappen Bestand an Lokomotiven und
Personenwagen angesichts des auf den Hauptlinien stets
steigenden und hier minimalen Verkehrs unterbleiben. Mit
dem Ausbau der Linie Eppingen— Steinsfurth wird auch
eine Umarbeitung des Fahrplans der Linie Meckesheim —
Neckarelz eintreten und hierbei sich eine Bereicherung des
Fahrplans ermöglichen lassen .

Nach dem Vorgetragenen stellt die Kommission den
Antrag :

Hohe Erste Kammer wolle vorliegende Petition
der Großh . Regierung zur Kenntnißnahme über¬
weisen .

Graf v . Helm statt unterstützt den Antrag der Kom¬
mission . Es sei durchaus angebracht , den Wünschen der
Petenten Rechnung zu tragen , zumal da die Eisenbahn¬
verwaltung sich gegenwärtig bei Berücksichtigung der Ver¬
kehrsbedürfnisse sich nicht von kleinlichen oder finanziellen,
sondern von allgemein volkswirthschaftlichen Erwägungen
leiten lasse . Mit der Errichtung der Linie Neckarbischofs¬
heim—Hüffenhardt werde jedenfalls die Zugsverbindung
und -Ausrüstung auf der fraglichen Linie eine bessere
werden müssen und er bitte diese Verbesserungen , dieselben
antizipirend , schon jetzt eintreten zu lassen.

Der Antrag der Kommission wurde hierauf
angenommen .

(Fortsetzung und Schluß folgen .)

Indischer Landtag .

8S . öffentliche Sitzung der Zweiten Kammer
am Montag , den 28 . Mai 1900 .

(Ausführlicher Bericht. — Schluß .)
Finanzminister I)r . Buchenberger schließt sich den

Betrachtungen des Herrn Berichterstatters Abg . Gießler
über den Abschluß des Budgets im allgemeinen an . Das

Bild des Staatsvoranschlags , das im Verlauf der Be¬
rathungen im Vergleich zu demjenigen , das er seiner Zeit
bei Beginn Landtages entrollt habe , ein etwas weniger
günstigeres geworden ist , zeigt die für einen Finanz¬
minister an und für sich nicht erfreuliche Gestaltung , daß
in einem in wirthschaftlicher Beziehung außerordentlich
günstigen Zeitpunkt es sich nicht hat ermöglichen lassen ,
das Budget ohne jeglichen Fehlbetrag abzu¬
schließen. Redner kann gleichwohl mit gutem Gewissen
die Verantwortung auch für dieses Budget übernehmen
und das Hohe Haus einladen, durch Zustimmung zu
dem Finanzgesetz die Sanktion auch seinerseits zu dem
Budget zu geben . Denn es ist , wie von den Herren
Vorrednern bereits angedeutet worden ist , die Einnahme-
Veranschlagung immer noch eine verhältnißmäßig vorsich¬
tige und es läßt dieselbe auf Ueberschüsse rechnen , zumal
wenn die jetzige günstige wirthschaftliche Lage noch einige
Jahre andauern wird . Von dem so sehr beträchtlichen
außerordentlichen Budget wird zudem ein erheblicher
Theil in den Betriebsüberschüssen früherer Jahre seine
Deckung finden , und es wird dieser außerordentliche
Aufwand in vollem Umfange wohl überhaupt nicht zur
Verausgabung gelangen, sondern aller Wahrscheinlichkeit
nach ein Restbetrag von einigen Millionen Mark auf die
nächste Budgetperiode, wie es auch diesmal der Fall ge¬
wesen ist , zur Uebertragung kommen können , so daß das
Defizit voraussichtlich ein nominelles bleibt und auch
in den nächsten beiden Jahren die Mittel der Amortisa¬
tionskasse zur Deckung eines Fehlbetrages nicht in An¬
spruch genommen werden müssen .

Anschließend daran möchte Redner Gelegenheit nehmen,
auf die in dem zweiten Theile des gedruckten Berichts
des Herrn Abg . Gießler enthaltenen Ausführungen über
das Recht der Volksvertretung zur Ausgabe¬
initiative und die daran angeknüpften Aeußerungen
des Herrn Abg . Or . Fieser etwas näher eingehen . Die
Stellungnahme der Großh . Regierung zu dieser Frage ist
die , daß , wie seither , auch für die Zukunft das Recht der
Ausgabeiuitiative der Zweiten Kammer von der Großh .
Regierung an sich nicht bestritten wird. Allerdings würde die
Großh . Regierung dankbar sein , wenn dieses Recht von
Seiten des Hohen Hauses jederzeit nur in maßvoller
Weife gehandhabt werden wollte , wie dies ja der Abg . vr .
Fieser bereits auch in dankenswerther Weise zugestanden
hat . Gegenüber ein ->r Regierung , die in ihren einzelnen
Ressorts schon von sich aus eine rührige Initiative ent¬
wickelt , und gegenüber einem Finanzminister , der feines
Amtes in liberalster Weise waltet , und der selber seine
Genugthuung darüber empfindet , wenn möglichst viel auf
allen Gebieten des öffentlichen Lebens geleistet und ge¬
wirkt wird, ist , wenn überhaupt , jedenfalls nur ein spär¬
licher Raum für eine Initiative des Landtages auf dem
Gebiete des Ausgabewesens gegeben . Auch könne nicht
bestritten werden , daß wenn die Volksvertretung von dem
Recht der Ausgabeinitiative einen irgend starken Gebrauch
machen wollte , die Stellung des Finanzministers in der
Regierung in hohem Grade erschwert werde , da dann je
nach Umständen ein nach pflichtmäßiger Ueberzeugung von
ihm aufgestelltes Budget durch überraschende Beschlüsse
der Volksvertretung weit überholt und die Unterlagen,
die er nach seinen Kalkulationen für die Bilanzirung des
Budgets im Auge hatte , ihm gewissermaßen unter den
Füßen hinweggezogen werden könnten . Dem Finanzminister,
der die Verantwortung vor dem Landtage und gegenüber
der Krone für die Aufrechterhaltung guter Finanzen zu
tragen hat , muß , wenn diese Verantwortung einen Inhalt
haben soll , ein maßgebender Einfluß auf die Gestaltung
des Budgets verbleiben. Auch aus diesem Grunde muß Red¬
ner zugleich im Namen der Regierung wiederholt der
Hoffnung Ausdruck geben , daß von der Volksvertretung
von dem ihr an sich zustehenden Rechte der Ausgabe¬
initiative , wie es seither die Praxis gewesen ist , auch in
der Zukunft jederzeit nur ein sparsamer Gebrauch
gemacht wird.

Bezüglich der Frage, in welchen staatsrechtlichen
Formen sich die Ausgabeinitiative im gegebenen Falle
praktisch zu vollziehen hat und welche praktischeTrag -
weite bezüglichen Beschlüssen der Zweiten Kammer inne¬
wohnt, geht die Ansicht der Großh . Regierung dahin,
daß die korrekte Form für das entsprechende Vorgehen
der Zweiten Kammer , wie es auch seitens des Deutschen
Reichstages in derartigen Fällen streng beobachtet wird,
in der Fassung einer Resolution besteht, dahin¬
gehend , daß die Regierung eingeladen wird, im Wege
eines Nachtragsetats mit der bezüglichen Forderung
an den Landtag heranzutreten . Die Erhöhung einzelner
Ausgabepositionen im Wege eines Beschlusses der
Budgetkommission sollte immer nur den aus¬
nahmsweise zu wählenden Weg bilden und nur dann,
wenn es sich um minder erhebliche Beträge handelt , die
auf die Bilanzirung des Staatshaushaltes von irgend
einem wesentlichen Einfluß nicht sind . Voraussetzung
für ein solches Vorgehen der Budgetkommission bleibt aber
jedenfalls die Zustimmung der Großh . Regierung .
Denn eine ohne Zustimmung oder unter Wider¬
spruch der Regierung erfolgte Erhöhung einer Aus¬
gabeposition würde sich als eine lex imxsrkeotu darstellen
und die Regierung wäre nicht verpflichtet , eine solche Aus¬
gabe zu vollziehen . Redner beruft sich für diese Ansicht
auf Staatsrechtslehrer wie Lab and und bemerkt
weiter, daß die Richtigkeit dieser Ansicht sich auch aus
dem ganzen Geiste unseres Etatsgesetzes ergebe , das der
Regierung keine unbedingt zwingende Verpflichtung auf¬
erlegt, die im Budget vorgesehenen Ausgabepositionen
vollständig zu vollziehen , sondern lediglich verlangt,
etwaige Minderverwendungen oder Nichtverwendungen

bei der späteren Rechnungsablegung zu rechtfertigen und
zu begründen. Das Recht der Ausgabeinitiative ist eben
in ähnlicher Weise begrenzt und beschränkt , wie das
Gebiet der Gesetzgebungsinitiative oder des Amendirungs-
rechtes. Die Gesetzgebungsinitiativeder Zweiten Kammer
wird in dem Moment hinfällig , in dem ein von ihr an¬
genommener Gesetzvorschlag die Zustimmung der anderen
gesetzgebenden Faktoren nicht findet. Auch das Amen-
dirungsrecht ist nur theoretisch unbeschränkt , rechtlich und
thatsächlick aber nicht , da ein mit unannehmbaren Amen¬
dements bepackter Gesetzentwurf entweder von der Regie¬
rung zurückgezogen oder ihm hinterher die Sanktionirung
der Krone versagt werden kann . Das Finanzgesetz
als solches wird allerdings niemals scheitern , weil wegen
einzelner Ausgabepositionen eine Uebereinstimmungzwischen
der Regierung und der Kammer nicht stattgefunden hat.
Aber die Zustimmung der Krone zum Finanzgesetz be¬
gründet gleichwohl keine Verpflichtung der Regierung,
eine gegen ihren Widerspruch erfolgte Einstellung
eines Ausgabekredits thatsächlich in Anspruch zu nehmen.
Denn das Budget , wenn es auch in den Formen
eines Gesetzes in 's Leben tritt , ist kein Gesetz
mit unbedingt verpflichtenden Normen , sondern es ist
nach Laband lediglich eine Verwaltungsnorm , durch
die einer Regierung Vollmachten zur Bestreitung von
Ausgaben bis zu einer bestimmten Höhe ertheilt werden ;
die Unterlassung dieser Ausgaben begründet aber , wie
Laband ebenfalls sagt , höchstens eine politische , aber
keinerlei staatsrechtliche Verantwortlichkeit. Aus allem
dem zieht Redner den Schluß , daß , wenn in Bezug aus
eine von der Volksvertretung gewünschte Ausgabeerhöhung
eine augenblickliche Uebereinstimmung zwischen der Re¬
gierung und der Volksvertretung im gegebenen Fall
nicht herstellbar sein sollte , die Volksvertretung klug
und weise daran handelt , wenn sie auf ihrem Wunsche
nicht bestehen bleibt , sondern sich darauf beschränkt, in
Form einer Resolution des Inhalts , die Regierung möge
beim nächsten Etat den Wünschen der Kammer Rechnung
tragen , die Sache zur Erledigung zu bringen , wofür
Redner abermals die Praxis des Reichstags anrufen
kann .

Was die Frage der Ueberschreitbarkeit ein¬
zelner Kredite anlangt, so will Redner das Recht
der Zweiten Kammer , einzelne Positionen der Ausgaben
für überschreitbar zu erklären, nicht in Abrede stellen.
Auch in dieser Hinsicht sei übrigens von dem Abg.
Fieser zur Genugthuung des Redners hervorgehoben
worden , daß die Kammer jedenfalls nur in ganz aus¬
nahmsweise gearteten Fällen solche Blankokredite
zur Verfügung stellen werde , und es sei weiterhin von
dem Herrn Abg . Gießler im Kommissionsbericht die bei
der Budgetkommission und dem Hohen Hause bestehende
Auffassung über eine solche Ueberschreitbarkeitserklärung
dahin präzisirt worden , daß im Sinn des Kammer¬
beschlusses immer nur an eine mäßige Ueberschreitung
der betreffenden Kredite gedacht sei . Die Großh . Regierung
ihrerseits stehe aus dem Standpunkt , daß dem diskretio¬
nären Ermessen des Ressortministers es nicht überlassen
werden kann , von sich aus zu bestimmen , bis zu welcher
Summe in der Verausgabung einer für überschreitbar
erklärten Position gegangen werden könne , sondern daß
auf Antrag des Ressortministers im Staatsministerium
diejenige Summe zu bestimmen ist , bis zu welcher eine
Inanspruchnahme des Blankokredits stattfinden darf.

Zum Schluß möchte Redner sich für seine Person wie
auch im Namen der übrigen Herren Ressortminister einer
Dankespflicht gegenüber dem Hohen Hause dafür ent¬
ledigen , daß dasselbe gegenüber einem Budget , das
größer und stärker und reichlicher ausgestattet ist , wie
irgend eines seiner Vorgänger , in liberaler Weise allen
Forderungen der Großh . Regierung zugestimmt hat .

Abg . I)r . Heimburger stimmt dem Berichterstatter
darin bei , daß niemand im Hause daran denke , einen
Konflikt mit dem andern hohen Hause heraufzubeschwören ,
aber es müsse doch betont werden , daß nicht die Zweite
Kammer sondern die Erste es war , die derartige Fragen
anregte. Man sei Herrn vr . Fieser Dank schuldig ,
daß er die Rechte des Hauses so energisch gewahrt hat.
Die Zweite Kammer wahre nur ihr gutes Recht , wenn
sie die Belehrung des andern hohen Hauses zurückweise .
Dort habe ein Redner sogar betont , die Abgeordneten
der Zweiten Kammer haben nur deswegen Ueberschrei-
tungen vorgenommen, weil sie den Wählern zu viel ver¬
sprochen hätten . Wir haben allen Grund , uns gegen
eine solche Unterstellung zu verwahren. (Bravo !) Es habe
ihn sehr gewundert, daß die Regierung die Kammer
gegen einen solchen Vorwurf nicht in Schutz genommen
habe . Das Recht , am Budget Amendirungen vorzunehmen ,
könne sich die Zweite Kammer nicht nehmen lassen .
(Bravo !)

Abg . Muser wünscht , daß bei Aufstellung des Bud¬
gets auch die entsprechenden Erläuterungen etwas aus¬
führlicher gegeben werden . In der Apanagegesetzfrage habe
ein großer Theil des Hauses die Sache ganz anders auf¬
gefaßt , als sie thatsächlich lag . Nach den Erläuterungen
mußte nämlich jedermann annehmen, daß die zusätzliwe
Aufbesserung nur deswegen eingestellt wurde, weil die
Rente thatsächlich um 22 000 M . gesunken ist . Nun
habe er neuerdings erfahren , daß die Hofkanzlei das
Reinerträgniß der betr . Güter auf etwa 82 000
schätze. Die Großherzogliche Regierung hätte nach seiner
Ansicht die Pflicht gehabt, dies zu sagen ; denn wenn die
Kammer gewußt hätte , daß das Reinerträgniß nicht unter
22000 M . herabgegangen, vielmehr seit Jahren weiter
darüber hinausgegangen ist , dann wäre vielleicht die 4M '

scheidung der Kammer anders ausgefallen. Er moch



also bitten, daß in Zukunft die Erläuterungen deutlicher
Erfüllen.

Finanzminister vr . Buchenberger kann den Vorhalt
-rs Herrn Abg . Muser durchaus nicht als einen begrün¬
deten ansehen . Die Motivirung der Forderung läßt an
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig . Wenn sie zu
Mißverständnissen beim Herrn Abg . Muser Anlaß ge¬
lben hat, so muß Redner das bedauern , glaubt aber,
daß dieses Mißverständniß bei anderen Mißgliedern dieses
Hohen Hauses nicht zu Tage getreten ist . Wir haben
hei allen derartigen Motivirungen von Anforderungen im
Budget ja allgemein den Grundsatz, daß sie so knapp , so
präzis , so kurz als möglich gefaßt werden sollen , wir
haben uns daher darauf beschränkt , zu sagen :

Auf den in Z 2 Absatz 2 des Apanagegesetzes vom
2l

"
Juli 1839 vorgesehenen Abzug für den Genuß des

Hausfideikommisses der vier Pfälzer Höfe mit jährlich
18000 st . gleich 22 285 M . 71 Pf . soll zu Gunsten des
derzeitigen Inhabers dieses Fideikommisses vom 1 . Januar
1900 an mit Rücksicht auf das Sinken der Rente der
landwirthschaftlichen Güter verzichtet werden. "

Es ist in der Begründung weder gesagt , daß diese
Pfälzer Höfe einen Reinertrag von 13 000 fl . abwerfen
oder mehr oder weniger , es ist über die Höhe der Rente
überhaupt nichts gesagt, und wenn darüber in der Kom¬
mission selbst Aufschluß gewünscht werden wollte , so würde
dieser Aufschluß sofort ertheilt worden sein und er ist
später auch auf Wunsch ertheilt worden. Das wird mir
doch der Herr Abg . Muser zugeben , daß es in meinen
Augen wirklich fast naiv wäre , anzunehmen , daß ein Mit¬
glied des Großh . Hauses mit dieser außerordentlich knap¬
pen Geldapanage , die ihm auf Grund des Gesetzes
zur Zeit bewilligt werden kann , nach Abzug der 13 000 fl . ,
überhaupt existiren könnte . Das ist doch seither
nur deshalb möglich gewesen , weil dieses Mitglied des
Großh. Hauses im Genuß dieserz Tertiogenitur , die im
Anfang des Jahrhunderts für Prinzen des Großh . Hauses
gegründet worden ist , sich befunden hat . Die Sachlage

ist eben die , daß seit mehreren Jahren die Rente der
Pfälzer Höfe ganz außerordentlich, um mehr als 20 000
Mark zurückgegangen ist , und daß es mit Rücksicht auf
die erhöhten repräsentativen Pflichten , die dem Prinzen
obliegen , nach Ansicht der Großh . Regierung und in
Uebereinstimmung mit der Mehrheit des Hauses als ein
Akt der Billigkeit erschien , diese an sich unbedeutende
Ausbesserung der Apanage eintreten zu lassen. In der
Sache selbst hat Redner für seine Person in keiner Weise
etwas verschwiegen , er hat sogar, wie der Herr Abg . Hug
bestätigen wird , sogar mit größter Ausführlichkeit alle die
Daten , die dieser sich erbeten , zur Verfügung gestellt,
damit Jeder sich über die Angemessenheitunseres Vorschlages
vergewissern und ein Urtheil bilden kann .

Abg . Hug würde schon früher im Plenum die Gründe
entwickelt haben, die ihn zur Genehmigung dieser Position
bewogen ; er sei aber durch die Theilnahme an den Reichs¬
tagsverhandlungen verhindert gewesen und benütze jetzt
die Gelegenheit , seine Stellungnahme zu motiviren . Früher
haben die Erträgnisse 102 000 M . betragen , jetzt seien
sie thatsächlich auf etwa 80 000 M. , also um 22 000 M . ,
zurückgegangen. Außerdem habe Prinz Karl infolge
seiner morganatischen Ehe seit 30 Jahren statt 50 000
Gulden nur 40 000 Gulden bezogen ; dazu komme , daß
die Forderung keine ständige , sondern nur eine für die
Lebensdauer sei . Auch ruhen thatsächlich große Lasten
auf dem Fideikommiß. Aus allen diesen Gründen habe
er seinerzeit für die fragliche Position gestimmt . Hin¬
sichtlich des Budgets scheine ihm ein Abschluß mit der
Budgetperiode anstatt mit dem Kalenderjahr gerechtfertigt
zu sein . Ganz besonders freue er sich , daß der Zuschuß
zur Eisenbahnschuldentilgungskasse noch einen Platz im
Budget gefunden habe , der zwar nicht nothwendig , aber
äußerst wohlthätig sei . Ueberschreitbare Posten möchte er
in Zukunft möglichst vermieden wissen .

Abg . Or . Fieser ist durch die Ausführungen des
Herrn Finanzministers im allgemeinen befriedigt . Was
die zusätzliche Anforderung betreffe , so stehe fest , daß der

Reinertrag thatsächlich zurückgegangen und die Aufwen¬
dungen beträchtlich gestiegen sind .

Abg . Birkenmayer glaubt , daß die Zweite Kammer
in keiner Weise das Budgetrecht verletzt hat, um so mehr
als sie bei allen Bewilligungen darauf ausgeht, das Wohl
des Volkes zu fördern. Es sei darum nicht nothwendig ,
diese staatsrechtliche Frage ckunckitus zu erörtern . Was
das Verhältniß der Ersten Kammer zur Zweiten Kammer
betrifft , so gehe diese Erörterung über das Recht der
Ersten Kammer hinaus . Er müsse daher die Ausfüh¬
rungen der Abgg . vr . Fieser und vr . Heimburger voll¬
ständig unterschreiben . Für Belehrungen sind wir absolut
unzugänglich (Heiterkeit) — oum Zrano salio natürlich
zu nehmen ! Den Vorwurf , als ob die Abgeordneten
ihren Wählern zu viel versprochen haben , weise er mit
Entschiedenheit zurück ; von leeren Versprechungen sei bei
den Abgeordneten keine Rede. Etwas anderes sei es ,
wenn das Volk mit Wünschen herantritt ; dann sei es
Pflicht des Volksvertreters dieselben zu berücksichtigen .
Redner bittet schließlich die Regierung für arme Gemein¬
den eine größere Summe in 's nächste Budget einzustellen
und endlich auch die Wünsche der kleinen Beamten zu
erfüllen.

Abg . Muser ist durch die Ausführungen des Herrn
Finanzministers und der Abgg. vr . Fieser und Hug in
seiner Ueberzengung nicht erschüttert worden ; der einzig
richtige Weg wäre der , daß das Apanagegesetz abgeändert
würde . Gegenüber dem Abg . vr . Fieser , der auf die
großen Lasten hingewiesen habe , möchte er betonen , daß
die 82 000 M . das Reinerträgniß darstellen .

Abg . Mampel ist mit den Ausführungen des Abg.
Muser einverstanden, ebenso Abg . Fendlich .

Nach einem Schlußwort des Berichterstatters wird das
Finanzgesetz einstimmig angenommen.

Schluß der Sitzung 7 Uhr.
V»nmtw« t0ch«r « rdakenr : Juli « « Satz in Karlsruhe.

Strafrechtspflege.
Ladung .

B .363.1 . Nr . 9962 . Konstanz .
Eugen Birk , geb. 24 . März 1877 zu

Neckarsulm, zuletzt wohnhaft in Kon¬
stanz ,

Richard Eicheler , geb . am 2 . April
1877 zu Bodman, zuletzt daselbst
wohnhaft ,

Remigius Koechle , geb . am 13 . Sep¬
tember 1877 zu Steißlingen , zuletzt
daselbst wohnhaft,

Man Michael Wolf , geb. am 23 .
Februar 1877 zu Stockach , zuletzt
in Konstanz wohnhaft,

Blasius Bestner , geb. am 1 . April
zu Beuren (Bez .A . Engen), zuletzt
wohnhaft in Gottmadtngen,

Wilhelm Bertsche , geb. am 13 . Juni
1877 zu Möhringen (Bez.A . Engen),
zuletzt daselbst wohnhaft,

werden zur Hauptverhandlung über die
gegen sie erhobene Anklage : als Wehr¬
pflichtige in der Absicht, sich dem Ein¬
ritt in den Dienst des stehenden Heeres

oder der Flotte zu entziehen, ohne Er -
laubniß das Bundesgebiet verlassen
oder nach erreichtem militärpflichtigem
Alter sich außerhalb des Bundesgebietes

, aufgehalten zu haben,
! Vergehen gegen Z 140 Ziff. 1

Str .G .B .
auf Dienstag , 10 . Juli l. J s .,

Bormittags ff, 10 Uhr ,vor die Strafkammer I des Großh .
Landgerichts Konstanz mit der War¬
nung gelaoen , daß im Falle ihres
unentschuldtgtenAusbleibens zur Haupt¬
verhandlung werde geschritten und sie
ans Grund der in Z 472 St .P .O . be-
zetchneten Erklärung werden verurtheilt
werden.

Konstanz, den 27 . Mai 1900 .
Der Großh . I . Staatsanwalt :

G a g e u r .
Ladung .

B .166 .3 . Nr . 8494 . Donaueschtngen .
Schuhmacher Johann Chrhsost . Hall ,
geboren am 5 . Januar 1870 zu Aasen ,
zuletzt dort wohnhaft, wird beschuldigt ,

als beurlaubter Wehrmann ersten Auf¬
gebots ohne Erlaubniß ausgewandert
zu sein .

Uebertretung gegen Z 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs . Z 59 R .MG ., ,Art . II K 2 des R .G . betr .
Aenderungen der Wehrpflicht

vom 11 . Februar 1888 .
Derselbe wird auf

Donnerstag , den 26 . Juli 1900,
Bormittags 9 Uhr ,vor das Großherzogliche Schöffengericht

Donaueschingen zur Hauptverhandlung
geladen .

Bei uneutschuldigtem Ausbleibenwird
derselbe auf Grund der nach Z 472 der
Strafprozeßordnung von dem König¬
lichen Bezirkskommando dahier aus¬
gestellten Erklärung verurtheilt werden.

Donaueschingen , den 17 . Mat 1900.
Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts '

G ä ß l e r .
Ladmlg.

B '331 .1 . Nr . 31,396 . Heidelberg .
Der am 4 . Mat 1874 zu Gebrazhofen

geborene, zuletzt in Heidelberg wohn¬
haft gewesene , z . Zt . an unbekannten
Orten abwesende ledige Steinhauer
Ottmar Mayer wird beschuldigt , als
Ersatzreservist ausgewandert zu sein,
ohne von der bevorstehenden Aus¬
wanderung der Militärbehörde Anzeige
erstattet zu haben,

Uebertretung gegen Z 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs.

Derselbe wird auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts hterselbst auf

Samstag den 14. Juli 1900 ,
Vormittags 9 Uhr ,

vor das Großh . Schöffengericht Heidel¬
berg zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuldigtemAusbleiben wird
derselbe auf Grund der nach Z 472 der
Strafprozeßordnung von dem Bezirks¬
kommando zu Heidelberg ausgestellten
Erklärungen verurtheilt werden.

Heidelberg, den 25. Mai 1900 .
Fabian ,

Gerichtsschreiber Großh . Amtsgerichts.

Holz-Versteigerung.
Das Gr . Forstamt Gernsbach

versteigert aus den Dvmänenwaldungen
Schwarzegehren , Gernsberg und Rockert
am Donnerstag de« V . Jnni l . I . ,
9ff , Uhr Bormittags , im Rathhausein Gernsbach :

Nutzholz : 59 Eichen III .- V . mit
18 Fm ., 66 Buchen I . und II . mit
45 Fm ., 1300 Fichten - und Tannen¬
stämme I .—V . mit 413 Fm . , 74 dito
Stümmel I .— III . mit 110 Fm . , 334
dito Klötze I .- III . mit 237 Fm . , 29
eichene Wagnerstangen, 1145 BaustangenI . und II . Kl., 215 HopfenstangenI .- IV . Kl.

Brennholz : 338 Ster Laubholz,680 Ster Nadelholz -Scheiter und Prügel ,51 Ster Laubholzreisprügel und 63
Nadelreisprügel. B,341

Die Forstwarte Detscher in Sulzbach,Zipfe in Gernsbach und Fortenbacherin Obertsroth zeigen das Holz auf
Verlangen vor und fertigen Auszüge.

Central - Güterrechts -Regifter für das Grohherzogthum Baden.
Baden . B,232

Zu Band I . O .Z . 1 , Seite 37 des
diesseitigen Güterrechtsregisters
wurde heute eingetragen:

,Eeorg Rudolf Frommhold , Gast-
wirth und Elisabeth Dreyfuß in Baden.

Nach Ehevertrag vom 2 . Mai ds. Js .
wurde der Güterstand der Errungen -
Mtsgemeinschast gewählt und als
«orbehaltsgut der Frau erklärt :

Die von der Braut in die Ehe ein -
fubringenden besonders verzeichnten
Md zu 4937 M . gewertheten beweglichen
Aachen und eine von derselben einzu¬
düngenden Summe von 2000 M .

Baden, den 21 . Mai 1900 .
Gr . Amtsgericht I .

Brette« . B,257
In das eheliche Güterre .chts -

ist er wurde heute eingetragen:ü , Kaufmann Jakob Friedrich
hüstle von Menzingen und FriedaH°mä .

Laut Ehevertrag vom 14 . Mai 1900"Men die Brautleute Errungenschafts-
Meinschast nach § 1519 ff . des B .G .B .
As eingebrachte Gut der Braut , be¬
hend in Grundstücken , Fahrnissen

Baargeld, zusammen im Werth
M80V0M . , ist beschrieben in § 2 des
Vertrags.

Christian Bittrolff , Bier -
Muer in Gölshausen und Karoline ,Neubrand.
. Laut Ehevertrag vom 17 . Mai 1900
Vu die Eheleute Gütertrennung ge-

8 1426 ff . B .G .B . vereinbart.
Las Vermögen , welches die Ehefrau

, ° ie Ehe einbrachte , ist beschrieben in' " es Ehevertrags.-netten, den 23 . Mai 1900 .
L— , Großh . Amtsgericht._

fftchsal . B .329
das Güterrechtsregister

^Unterzeichneten Amtsgerichts ist in
1 eingetragen worden:

tz^ süe 25. Härdle , Johann , Land-
zu Unteröwisheim und besten

Anna Magdalena , geb . Becker.
Beitrag vom 14. Februar 1900
diese Eheleute als Norm ihrer

^ »t >l Güterrechtsverhältnifsedie Er -
Ä L̂Meinschaft gemäß 88 1519
B .G .B . vereinbart.^ ue 26 . Mettler , Jakob, Metzger

in Bruchsal und dessen Ehefrau Georg
Martin Frank , Metzger Witwe Karo¬
line . geb. Pfeiffer . Durch Vertrag vom
23 . Februar 1900 haben diese Eheleute
die Errungenschaftsgemeinschaft verein¬
bart .

Bruchsal , den 17. Mai 1900 .
Großh . Amtsgericht I .

Bühl . BI28
Nr . 8608/8775/8889. In das dies¬

seitige Güterrechtsregister wurde
eingetragen in Band I unterm 19 . Mai
1900:

1 . Gersbacher , Leopold , Tag¬
löhner in Kappelwindeck und Wilhel¬
mine, geb . Huber . Die Eheleute haben
mit notariellem Vertrag vom 14 . Mai
1900 Gütertrennung nach §8 1426 ff .

! B .G .B . unter Ausschluß der Verwal-
j tung und Nutznießung des Vermögens
! der Ehefrau durch den Ehemann ver-
! einbart . Das Fahrnißbeibringen der
Ehefrau imGesammtanschlagvon684M .
soll als Vorbehaltsgut gelten .

2 . Sternfeld , Ludwig, Rechts¬
anwalt in Bühl und Anna , geb. Fried¬
berg . Die Ehegatten vereinbarten un¬
term 30 . April 1900 unter Aufhebung
des Ehevertrags vom 19 . Februar 1899
vollständige Gütertrennung mit Aus -

^schließung der Verwaltung und Nutz¬
nießung des Vermögens der Ehefrau
durch den Ehemann.

Unterm 21 . Mai 1900:
3 . Edelmann , Rudolf , Amts¬

aktuar in Bühl und Marie Antoinette,
geb. Schnarrenberger . Die Brautleute
begründeten mit Ehevertrag vom 11.
Mai 1900 eine Errungenschaftsgemein¬
schaft im Sinne der §8 1519 ff. B .G .B .

Gr . Amtsgericht.

Eppingen. B,288
Nr . 10702. In das Güterrechts¬

register Seite 16 wurde heute ein- §
getragen :

Durch Vertrag der Eheleute Adam
Mühlbaier , Friseur und Anna, !
geb . Walter von Elsenz vom 21 . März
1900 heben dieselben den zwischen ihnen
bestehenden Güterstand der gesetzlichen!
Gütergemeinschaft des badischen Land- !
rechts auf und vereinbaren, daß für !
ihren Güterstand in Zukunft die Vor¬
schriften des B .G B . über die Errungen - ^
fchaftsgemeinschaft (88 1519ff.) maß- !
gebend sein sollen .

'
Eppingen, den 16 . Mai 1900 .

_ Gr . Amtsgericht .
Eppingen. B289

Nr . 9518 . In das Güterrechts¬
register Seite 18 wurde heute ein¬
getragen:

Durch Vertrag der Eheleute Christian
Hofmann , jung, Sattler und Rosa,
geb. Heinle von Sulzfeld vom 30 . April
1900 wählen dieselben als Norm zur
Regelung ihrer ehelichen Verhältnisse
die Errungenschaftsgemeinschaft des B .G .B § 1519ff.

! Die bisherige Fahrnißgemeinschaft
! der Eheleute Eh . Hofmann nach badi¬
schem Landrecht ist hiermit aufgehoben .

Eppingen, den 16 . Mai 1900 .
Großh. Amtsgericht .

Eppingen . B,290
Nr . 9770. In das Güterrechts¬

register Seite 17 wurde heute ein¬
getragen :

Durch Vertrag der Eheleute Heinrich
Schlechter , ;ung , Bäcker und Wil -
helmins, geb. Grüner in Jttlingen vom
27 . März 1900 wählen dieselben als
Norm zur Regelung ihrer ehelichen
Güterrechtsverhältnifse die Errungen¬
schaftsgemeinschaft des B .G .B . 881519 ff.

Eppingen , den 16. Mai 1900.
Großh . Amtsgericht.

Eberbach .
"

B,293
In das Güterrechtsregisterwurde eingetragen:
Senftleber , Ferdinand , Schiffer

zu Neckargerach und Maria , geb. Link .
Durch Ehevertrag vom 24 . April 1900
wurde Errungenschaftsgemeinschaft ver¬
einbart.

Eberbach , den 26 . Mai 1900 .
Großh Amtsgericht.

Freiburg. DM
In das GüterrechtsregisterBd . I , Seite 94 wurde eingetragen:
Körner , Karl , Hotelbesitzer in

Freiburg und Irma , geb . Holderer.
Durch Vertrag vom 27 . April 1900

wurde die Errungenschastsgemeinschaft
gemäß 88 1519 ff. des B .G .B . verein¬
bart .

Seite 95 . Jssig , Ferdinand , Hafner¬
meister , Freiburg und Maria Anna ,
geb. Kuner.

Durch Vertrag vom 11 . Mai 1900
wurde die Errungenschaftsgemeinschaft
gemäß 88 1519 ff. des B .G .B . ver¬
einbart .

Freiburg , den 23 . Mai 1900.
Großh . Amtsgericht .

Gernsbach. BM
Nr . 4698 . Für die Ehe des Gen¬

darmen Dionys Welschinger und
der Frieda Karoline , geb. Buchleither
in Gernsbach ist die Errungenschakts-
gemeinschast (8 1519 ff. B .G .B .) ein¬
geführt.

Gernsbach, den 21 . Mai 1900.
_ Großh . Amtsgericht._
Karlsruhe . B,270

Nr . 17240 . In das Güterrechts¬
register wurde zu Band I einge¬
tragen :

1 . Seite 132. Ehegatten : Schmidt -
Staub , Rudolf , Kaufmann zu Karls¬
ruhe und Elsa Hedwig , geb. Schmidt-
Ackert .

Nr . 1 . Durch Ehevertrag vom 9 .
April 1900 wurde gemäß 88 1519 ff.
B .G .B . die Errungenschaftsgemeinschaft
vereinbart . Als Vorbehaltsgut der Ehe¬
frau sind bezeichnet deren Kleidungs¬
stücke , das Leibweißzeug, der Schmuck
und die Arbeitsgeräthschaften .

2 . Seite 133 . Ehegatten : Haas ,
Friedrich , Assistent in Karlsruhe und
Theresia, geb. Maier .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 7 . Mai
1900 wurde die Errungenschaftsgemein¬
schaft gemäß 8 1519 ff . B .G .B . ver¬
einbart .

3 . Seite 134. Ehegatten : Schott ,
Karl , Versicherungsagent in Karlsruhe
und Marie , geb - Mohr .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 5. Mai
1900 wurde Gütertrennung gemäß
88 1427 bis 1431 B .G .B . vereinbart
unter Ausschließung von Verwaltung
und Nutznießung des Mannes am Ver¬
mögen der Frau .

4 . Seite 135. Ehegatten : Dietz ,
Karl , Kaufmann zu Karlsruhe und
Regina , geb . Rief .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 4 . Mai
1900 wurde Gütertrennung gemäß
8 1427 bis 1431 B .G .B . vereinbart
unter Ausschließung von Verwaltung
und Nutznießung des Mannes am Ver¬
mögen der Frau .

5 . Seite 136 Ehegatten: Kraut
Friedrich Ludwig , Tapezier zu Karl «
ruhe und Karoline , geb . Schell .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 3 . April
1900 wurde die Errungenschaftsgemein -
schaft gemäß 8 1519 ff . B .G .B . verein¬
bart . Die im Vertrag näher verzeich-
neten Fahrnisse der Ehefrau, sowie ihr
Sparguthaben bei der „Privatsparkasse"
dahier und bei der „ Allgemeinen Ver¬
sorgungsanstalt" dahier mit zusammen692 M . 73 Pf . gelten als Borbehaltsgut .6 . Seite 137 . Ehegatten : Scheiffele ,Jakob , Wirth zu Knielingen und Therese ,
geb . Kraus.

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 10 . Mai
1900 wurde die Gütertrennung gemäß
88 1427 bis 1431 B .G .B . vereinbart,
wonach die Verwaltung und Nutznießung
des Vermögens der Frau seitens des
Mannes ausgeschlossen ist.

7 . Seite 119 . Ehegatten : Renz ,Jakob, Schneidermeister hier und Softe,
geb. Eberle .

Nr . 2 . Die Bezeichnung der Eheleute
wird dahin berichtigt , daß der Stand
des Ehemanns nicht „ Schneidermeister "
sondern „ Schmiedmeister " ist.

8 . Seite 138 . Ehegatten : Mayer ,Arnold, Maler zu Karlsruhe und
Mina , geb . Domas.

Nr . 1 . Durch Ehevertrag vom 12 .
Mai 1900 wurde die Errungenschafts¬
gemeinschaft gemäß 88 1519 ff . B .G .B .
vereinbart.

9 . Seite 139 . Ehegatten: Fichtner ,
Wilhelm, Arbeiter zu Karlsruhe und
Veronika , geb . Westermann .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 9 . Mai
1900 wurde die Gütertrennung gemäß
88 1427 bis 1431 B .G .B . vereinbart,
welche die Verwaltung und Nutznießung
des Vermögens der Frau seitens des'Mannes ausschließt .

10. Seite 140 . Ehegatten: Fis cher,
Franz , Sattler zu Karlsruhe und Anna,
geb . Rapple.

Nr . 1 . Durch Ehevertrag vom 12 .
April 1900 wurde die Gütertrennung
nach den Bestimmungen der 88 1427 ff.des B .G .B . vereinbart. Dabei wurden
als Eigenthum der Frau erklärt die
im Ehevertrag näher bezeichnten Fahr¬
nisse.

11 . Seite 141 . Ehegatten : Falke ,



Heinrich, Kaufmann zu Karlsruhe und
Marie Elisabeth, geb . Eros .

Nr . 1 . Durch Ehevertrag vom 27 .
April 1900 wurde die Gütertrennung
nach Maßgabe der Bestimmungen der
88 1426 ff . B .G .B . vereinbart . Dabei
wurde die im Ehevertrag näher be-
zeichnete Fahrnißausstattung im Werthe
von 7307 M . als Eigenthum der Ehe¬
frau erklärt.

12 . Seite 142 . Ehegatten : Söll ,
Wilhelm , Buchhalter zu Karlsruhe und
Luise , geb . Baumer .

Nr . 1 . Durch Ehevertrag vom 25 .
April 1900 wurde Gütertrennung ge¬
mäß 8 1426 ff. B .G B . — unter Aus¬
schließung von Verwaltung und Nutz¬
nießung des Mannes am Vermögen
der Frau — vereinbart.

13 . Seite 143 . Ehegatten : Blum ,
Peter , Mechaniker zu Karlsruhe und
Theresia, geb- Enz.

Nr . 1 . Lwrch Vertrag vom 20 . April
1900 wurde die Errungenschaftsgemein¬
schaft gemäß 8 1519 ff . B .G .B . verein¬
bart . Dabei wurde die im Ehevertrag
näher bezeichnete Fahrnißeinrichtung
im Werthe von 1000 M . als Vor¬
behaltsgut der Ehefrau erklärt.

14 . Seite 144 . Ehegatten : Dietrich ,
Gustav . Metzgermeister zu Karlsruhe
und Frida , geb. Drollinger .

Nr . 1 . Durch Ehevertrag vom 14.
April 1900 wurde die Errungenschafts¬
gemeinschaft gemäß 8 1519 ff . B .G .B .
vereinbart . Das Beibringen der Braut
wird , soweit es in Fahrnissen (Werth
2740 M . 05 Pf .) und Liegenschaften
besteht , als Vorbehaltsgut erklärt.

15 . Seite 145 Ehegatten : Mayer ,
Gottlieb , Kaufmann zu Karlsruhe und
Charlotte , geb. Bauer .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 5 . Mai
1900 wurde Gütertrennung gemäß
88 1426 ff. B .G .B . vereinbart . Dabei
wurden die in dem genannten Vertrag
näher bezeichneten Fahrnisse im Werthe
von 689 M . 20 Pf . als Vorbehaltsgut
der Frau erklärt.

16 . Seite 146 . Ehegatten : Mayer ,
August, Kaufmann zu Karlsruhe und
Pauline , geb. Berg .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 26 . April
1900 wurde die Errungenschaftsgemein-
fchaft gemäß 8 1519 ff. B .G .B . verein¬
bart . Dabei wurden die zum persön¬
lichen Gebrauch der Ehefrau bestimmten
Kleider, Schmucksachen und Leibweiß¬
zeug als Vorbehaltsgut der Ehefrau
erklärt.

17 . Seite 147 . Ehegatten : Auer¬
bach , Meno Simon , Kaufmann zu
Karlsruhe und Emma, geb. Gerstle.

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 15 . Mai
1900 wurde Errungenschaftsgemeinschaft
gemäß 8 1519 ff . B .G .B . vereinbart.

18 . Seite 148 . Ehegatten : Jäger ,
Nikolaus , Drahtflechter zu Karlsruhe
und Berta , geb. Platz.

Nr . 1 . Nach dem Vertrag vom 18.
November 1898 wurde als Norm des
ehelichen Güterverhältnifses die völlige
Vermögensabsonderungnach Satz1536ff.
bad . Landrechts festgesetzt.

Karlsruhe , den 23 . Mai 1900 .
Gr . Amtsgericht, Abtheilung III .

Kehl . B .320
In das Güterrechtsregister

Band I wurde eingetragen:
Seite 5. Binder , Georg, Schiffer

zu Leutesheim und Elisabetha, geb.
Thorwarth .

Durch Vertrag vom 10 . April 1900
haben die Ehegatten Errungenschafts¬
gemeinschaft nach 88 1519 ff . d . B .G .B .
vereinbart .

Seite 6 . Hehel , Karl , Metzger zu
Dorf -Kehl und Christina , geb. Hetzel.

Durch Vertrag vom 5 . Mai 1900
wurde vollständige Gütertrennung ge¬
mäß 88 1426 ff. d. B .G B . vereinbart.

Kehl, den 19 . Mai 1900 .
Gr . Amtsgericht.

Konstanz. B,287
Nr . 7452/56. In das Güterrechts¬

register wurde eingetragen :
Am 23 . Mai 1900 .
Bd . I , S . 23 . Huber , August,

Bierbrauereibesitzer m Konstanz und
Frieda Burger Witwe, geb. Krom.

Durch Vertrag vom 26 . März 1900
ist Errungenschaftsgemeinschaft verein¬
bart .

Bd . I , S . 24 . Hahn , Johann ,
Gypser in Konstanz und besten Ehefrau
Maximiliane , geb. Keller .

Durch Vertrag vom 25 . April 1900
ist Errungenschaftsgemeinschaft verein¬
bart .

Als Borbehaltsgut der Frau ist alles
im Ehevertrag verzeichnete Fahrniß -
einbringen derselben und alles Ver¬
mögen erklärt, das der Frau in der
Folgezeit durch Erbschaft zufällt .

Bd . I , S . 25 . Geß , Karl , Kauf¬
mann in Konstanz und dessen Ehefrau
Klara , geb. Sander .

Durch Vertrag vom 24. Februar
1900 wurde allgemeine Gütergemein¬
schaft vereinbart.

Als Vorbehaltsgut der Frau ist die
im Ehevertrag yerzeichnete von ihr ein-
gebrachte Fahrnißaussteuer und alles
Vermögen erklärt , welches der Frau
in der Folgezeit durch Erbschaft oder
Schenkung zufällt.

Bd . I , S . 26 . Enderle , Franz
Sales , Eisenbahnschaffner in Konstanz
und besten Ehefrau Maria Rosa ,
geb. Langenstein.

Durch Vertrag vom 8 . Mai 1900
wurde Errungenschaftsgemeinschaftver¬
einbart.

Bd . I , S . 27 . Blattnsr , Heinrich,
Architekt und Baumeister in Konstanz
und Charlotte Elise Bechtluft.

Durch Vertrag vom 27 . April 1900
wurde die Errungenschaftsgemeinschaft
vereinbart.

Bd . I , S . 28 . Stengele , Richard,
Zimmermann in Konstanz und dessen
Ehefrau Emilie, geb. Leiz.

Durch Vertrag vom 16 . Mai 1900
ist Gütertrennung vereinbart.

Konstanz , den 23 . Mai 1900.
Gr - Amtsgericht.

Mannheim. B,256
Zum Güterrechtsregister Bd . I

wurde heute eingetragen:
1 . Seite 162 . Würzburger,Sa¬

muel , Kaufmann in Mannheim und
Karolina , geb. Klein.

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 8 . Mai
1900 ist Gütertrennung vereinbart.

2 . Seite 163 . Bann ach , Peter ,
Portier in Mannheim und Katharina ,
geb. Beisel .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 4. Mai
1900 ist Gütertrennung vereinbart .

3 . Seite 164 . Heidenheim , Hein» !
rich , Kaufmann in Mannheim und
Anna , geb . Dreifuß . !

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 2 . Mai >
1900 ist Errungenschaftsgemeinschast-
vereinbart . !

4 . Seite 165 . Hepp , Karl , Kohlen¬
händler in Mannheim und Margarethe ,
geb . Weißmann . >

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 18 . April
1900 ist Errungenschaftsgemeinschast
vereinbart. Vorbehaltsgut der Frau ist ;
ein Baarbetrag von 500 M . und der
im Vertrag aufgezöhlte Bestand an
Fahrnissen.

5 . Seite 166 . Scheffler , Gott¬
lieb , Taglöhner in Mannheim und
Margarethe , geb . Leonhardt.

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 12 . Mai ,
1900 ist Gütertrennung vereinbart .

6 . Seite 167 . Aulenbacher, -
Johannes , Maurer in Mannheim und -
Barbara , geb. Kugler. !

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 9 . April ^
1900 ist Gütertrennung vereinbart .

7 . Seite 168 . Hobe , Or . Carl Hein- >

rich Georg, Versicherungsbeamter in
Mannheim und Anna , geb. Friederichs.

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 17 . Mai
1900 ist Gütertrennung vereinbart.

8 . Seite 169 . Schneider , Johann,
Schuhmachermeister in Mannheim und
Jakob Kirch Witwe Elisabethe, geb -
Walther .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 3 . April
1900 ist Gütertrennung vereinbart.

9 . Seite 170 . Wolfs , Nikolaus,
Kaufmann in Mannheim und Adelheid ,
geb. Jffland .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 27 . März
1900 ist Gütertrennung vereinbart.

10 . Seite 171 . Schweizer , Wil¬
helm , Metzgermeister in Mannheim und
Anna , geb. Müller .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 25 April
1900 ist Errungenschaftsgemeinschaft
vereinbart .

11 . Seite 172 . Herrmann , Jakob ,
Kaufmann in Mannheim und Anna,
geb . Böhler .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 12 . April
1900 ist Errungenschaftsgemeinschaft
vereinbart . Vorbehaltsgut sind die in
der Anlage des Vertrags einzeln auf¬
gezählten Fahrnisse und ein Baar¬
betrag von 6000 M .

Mannheim , den 19 . Mai 1900.
Großh . Amtsgericht III .

Mosbach. B,291
Güterrechtsregifter , Rastert ,

Karl Ludwig, Landwirth in Neckar¬
burken und Karolina , geb. Auerbach .
Errungenschaftsgemeinschast. Mosbach,
den 22 . Mai 1900. Gr . Amtsgericht.

Mosbach. B,292
Güterrechtsregister . Rein -

muth , Gustav , Landwirth in As-
bach und Rosine , geb. Reinmuth . Er¬
rungenschaftsgemeinschaftMosbach, den
22 . Mai 1900. Gr. Amtsgericht .

Mosbach. B,330
Güterrechtsregister . Kauf¬

mann , Lippmann, genannt Leopold ,
Handelsmann in Neckarzimmern und
Klara , geb . Rosenfeld. 8 1 des Ehe¬
vertrags : Die Brautleute schließen ihr
jetziges und künftiges Vermögen sammt
den etwaigen darauf haftenden Schulden
von der Gemeinschaft aus bis auf den
Betrag von 50 M . — Fünfzig Mark
— welche gegenseitig zur Gemeinschaft
eingeworfen werden. Mosbach , den
26. Mai 1900 . Großh . Amtsgericht.

ist allgemeine Gütergemeinschaft fest¬
gesetzt . !

3 . Rombach , Georg, Taglöhner
zu Vierthäler und Marie Rombach.

Durch Vertrag vom 3 . Mai 1900
ist allgemeine Gütergemeinschaft fest¬
gesetzt .

4. Tritschler , Karl , Zimmermann
von Friedenweiler und Pauline Heine .

Durch Vertrag vom 10. Mai 1900
ist allgemeine Gütergemeinschaft fest¬
gesetzt .

Neustadt, den 22 . Mai 1900 .
Großh . Amtsgericht.

Oberkirch . B,259
Nr . 5448 . In das Güterrechts¬

register wurde heute eingetragen:
Seite 25 . Leopold Groß , Privat

in Oppenau und Petronella , geb. Hoch.
Durch Vertrag vom 30 . April 1900

vereinbarten die Brautleute die Er¬
rungenschaftsgemeinschaft gemäß 881519
ff . des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Oberkirch , den 23 . Mai 1900.
Großh . Amtsgericht.

Müllheim . B,294
In das Güterrechtsregister

wurde heute eingetragen :
1 . Funk , Wilhelm , Landwirth in

Malsburg und Anna Maria , geb.
Schweinlin in Marzell .

Durch Vertrag vom 11 . April 1900
ist als Norm des ehelichen Güterrechts
die allgemeine Gütergemeinschaft nach
8 1438 ff . des Bürgerlichen Gesetzbuches
gewählt worden.

2 . Homberger , Johann Jakob ,
Landwirth in Malsburg und Maria ,
geb. Kiefer.

Durch Vertrag vom 10 . Februars
1900 ist als Norm des ehelichen Güter - !
rechts die allgemeine Gütergemeinschaft

'

nach 88 1438 ff . des Bürgerlichen Ge¬
setzbuches gewählt worden. ,

Müllheim , den 25 . Mai 1900 . !
Gr . Amtsgericht. !

Neustadt. B,2 .33 j
Ins Güterrechtsregister wurden

unterm Heutigen eingetragen:
1 . Jonner , Albert , Dienstknecht

zu Löffingen und Katharina Thoma.
Durch Vertrag vom 26 . April 1900

ist allgemeine Gütergemeinschaft fest¬
gesetzt .

2. Guth , Johann , Landwirth zu
Löffingen und Johanna Bader .

Durch Vertrag vom 5. Mai 1900

Rastatt. B,351
Nr . 12 230 . In das Güterrechts -

register wurde heute eingetragen:
Bauer I . , Andreas zu Au a . Rh.

und Wilhelmine, geb. Kessel .
Durch Vertrag vom 23 . Mai 1900

ist Gütertrennung nach 88 1427 ff . B .
G .B , vereinbart.

Rastatt , den 26 . Mai 1900 .
_ Großh . Amtsgericht._
Schwetzingen . B .342

In das Güterrechtsregister
wurde eingetragen:

1 . Unterm 12 . Mai 1900 aus S . 22 .
Stück inger , Josef , Stationsver¬

walter in Hockenheim und Margaretha ,
geb. Keller in Wiesloch . Eheschließung
am 8 . Mai 1900 . Gütersystem: nach
8 1519 Bürgerl. Gesetzbuchs Errungen¬
schaftsgemeinschaft .

2 . Unterm 19 . Mai 1900 auf S . 23 .
Weißer , Christian , Buchhalter

und Wilhelmine, geb . Zink in Altluß -
heim . Ehevertrag vom 16. Mai 1900 .
Eheschließung am 5 . Mai 1890 . Güter -
shstem : Aufhebung des bisherigenGüter¬
standes und dafür Gütertrennung nach
8 1426 Bürgerl. Gesetzbuchs .

3 . Unterm 23 . Mai 1900 auf S . 24 .
Wagner , Johann Christian , Kauf¬

mann und Anna Krieger in Schwetz¬
ingen. Ehevertrag vom 14. Mai 1900.
Güterrecht : für das gegenwärtige und
zulünftige Vermögen jeder Art Güter¬
trennung nach 8 1426 Bürgerl . Gesetz¬
buchs .

Schwetzingen , den 23 . Mai 1900.
Großh . Amtsgericht I .

St . Blasien. B,295
In das diesseitige Güterrechts¬

register wurde zu Bd . I , Seite 12
eingetragen:

Sch Wald , Gottlieb , Maurer von
Todtmoos und Pauline Karle . Der
zwischen Gottlieb Schwald und Pauline
Karle unterm 16 . Mai 1888 abge¬
schlossene Ehevertrag, wodurch das Ge¬
lang der Errungenschaftsgemeinschaft
bestimmt war , wird hiermit aufgehoben
und als eheliches Güterrecht die Güter¬
trennung gemäß 88 1437 ff . B .G .B .
festgesetzt.

St . Blasien, den 21 . Mai 1900 .
Gr . Amtsgericht.

Schopfheim. B,230
In das Güterrechts regist er

wurde zu Band I eingetragen:
Seite 8 . Nölkle , Marzell , Fabrik¬

arbeiter in Wehr und Kreszentia
Trefzger.

Nr . 1 . Durch Ehevertrag vom ! . Mai
1900 ist die allgemeine Gütergemein¬
schaft gemäß 88 1437 ff. B .G .B .

' ver¬
einbart.

Schopfheim , den 21 . Mai 1900 .
Gr . Amtsgericht.

Triberg. BZ5 --Zum Güterrechtsregister Bd 7wurde eingetragen : ^
Seite 19 . Klausmann , Friede

Drechsler in Gütenbach und Jos -sin '
geb. Ruf . Durch Vertrag vom 25 Amu1900 ist die Errungenschaftsgemeinsckak
nach §8 1519 ff . B .G .B . vereinbartSeite 20 . Schwer , Johann , Uh»«
kastenfchreiner in Schönwald und P»,,line, geb. Grieshaber . Durch Vertr ^
vom 2 . Mai 1900 ist die allgemein ?
Gütergemeinschaft nach 88 1437 ff m
G .B . vereinbart .

' '
Seite 21 . Scherzinger , Berlin

Fabrikarbeiter in Schönwald un/
Bertha , geb. Dold . Durch Vertran
vom 2 . Mai 1900 ist die allgemein -
Gütergemeinsch at nach 88 1437 ff . «
G .B . vereinbart.

Seite 22 . Fehrenbach , Augustm
Briefträger in Schonach und Karotin/
geb. Dold . Durch Vertrag von, 7 . April1900 ist die Gütertrennung nach 88 14z,
ff. B .G .B . vereinbart .

Seite 23 . Volk , Johann , Maurer
in Gremmelsbach und Theresia, geb
Läufer . Durch Vertrag vom 21 .
1900 ist die allgemeine Gütergemein-
schüft nach 88 1437 ff . B .G .B . verein¬
bart .

Seite 24. Rieger , Christian,Schreiner in Ev . Tennenbronn und
Christine, geb. Rvsenfelder. Durch Bei¬
trag vom 27 . April 1900 ist die allge¬
meine Gütergemeinschaftnach 881437ff,B .G .B . vereinbart.

Seite 25 . Im Hof , Lambert, Mecha -
niker in Triberg und Angelika Gries¬
haber. Durch Vertrag vom 5 . Mai 18G
ist die Gütertrennung nach 88 14271s.
B .G .B . vereinbart .

Großh - Amtsgericht Triber g .
Waldshut . AN

In das Güterrechtsregister wurde
eingetragen :

Die Errungenschaftsgemeinschastnach
88 1519 ff . B .G .B . ist vereinbart durch
Vertrag

1 . vom 9 . d . Mts . zwischen Joses
Büche , Landwirth in Wutöffingen
und Bertha Ofteringer daselbst ,

2 . vom 9 . d . Mts . zwischen Christian
Preiser , Landwirth in Löhningen
und Maria Josefa Mahler von Untev
mettingen,

3 . vom 9 . d . Mts . zwischen Jose!
Gampp , Säger in Gurtweil und
Sofie Schlosser von da ,

4. vom 9 . d . Mts . zwischen Karl
August Schmutz , Landwirth in Unter¬
eggingen und Heinricke , geb. Genswein,
Witwe des Landwirths Josef Rebmann
daselbst .

5 . vom 16 . d . Mts . zwischen Jakob
Liefert , Landwirth in Unterlauchringen
und Pauline Eckert in Thiengen.

Waldshut , den 21 . Mai 1900 .
Großh . Amtsgericht. ^

Walldürn. B .22S
In das Güterrechtsregifter

wurde zu Bd . I eingetragen:
Seite 15 . Seyferle , Johann Gu¬

stav , Unterlehrer in Hardheim ;Rüden¬
thar ) und Bertha , geb. Schüler .

Nr . 1 . Nach dem Ehevertrag vom 8.
Mai 1900 besteht Gütertrennung gemäß
8 1426 ff . B .G .B .

Walldürn , den 23 . Mai 1900 .
_ Großh . Amtsgericht. _
Wiesloch . BM

Nr . 6526. Ins Güterrechts -
register Band I wurde eingetragen:

Seite 7 . Klein , Moses, Kaufmann
in Walldorf und Lifette , geb . Roth¬
schild .

Nr . 1 . Im Ehevertrage vom 10 . M«
1900 wurde die Errungenschaftsgemein '
schaft nach 88 1519 ff . des B .G .B.
vereinbart .

Wiesloch , den 25 . Mai 1900 .
Gr . Amtsgericht.

Marktpreise der Woche vom 20 . Mai bis 27 . Mai 1900 . (Mttgethetlt vom Großh . Statistischen Landesamt .)
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100 Kilogramm 100 Kilogramm 1 Kilogramm. 1 Liter 100 KtlograM ,
Ä kA Ä A -A A

Htlzingen . . 16 .62 - .- - .- - .- — .— Konstanz . 4 .40 3,60 6.40 5 .— 36 32 24 26 148140120 -172150152 200 55 26 80 12 .— 10 . — 360! — 350 so«
Konstanz *) . 16 .50 17 .50 15 .- 16 .- 16 .— Stockach . 4 .50 i 2 .80 - 8 .— 4 .50 36 28 25 28 140136120160140140 180 50 22 100 11 .— 8,50 360 360 32U
Radolfzell . . 17 .— - .- 14 .- 13,50 15 — Ueberlingen . 3 .40 3 .20 - ._ 5 .50 30 24 24 28 136 128 120 160 130 128 180 50 25 70 11 .— 7 .60 350 —
Meßkirch . . - .- 16 .08 - .- - t5 .44 Donaueschingen , . . 4 .20 , 4 .- 6 .— 4 .40 36 32 25 36 140 140,120 -140 120 140 210 50 24 90 10 . - 8 .— - -
Pftmendorf . 16 .18 16 .40 - .- 14 .— 14 .62 Villingen . 3.50 - 3 .- 6 .20 6 .— 40 38 24 30 140 140 120 145 135 140 163 55 24 80 8 .50 7 .50 320 300 3io
Stockach . . 16 .— 16 .56 - .- t— .- 14,20 Waldshut . 4 .— 3 .— 5 .— — 38 30 27 32 128 128100140140 120 180 60 24 90 9 . - 6 .— 380 —
Ueberlingen . 16 .19 16 .4? 13 .86 — .- 14 .86, Breisach*) . 6 — 4 .50 7 - 5 .40 42 36 26 30 140 130 100 140 140 128 210 50 23 75 10 — 8 .50 280 280 uv»
Billingen . 15 .60 17 .30 - .- - .- 16 .80 Ettenheim . 5 — 3 .60 8.— 4 .80 32 22 23 26 — :120 120 148 ! — 120 190 50 24 85 13 50 8 .50 - -
Bonnoorf . . - .- 17 .20 - .- - .- - - Freiburg . 4 .40 4 — 6.50 5 .— 42 32 25 , 26 , 144 136 96150 !l50150 200 55 26 80 10 .50 7 .50 356 290 so» --

Breisach* ) 17 .— - .- 15,- 16 .- 16 .40 Lörrach 4.80 4 .- 6 .40 5.50 38 — 27 44 , 140130 100 150 !l40 140 230 60 26 70 11 .50 8.- 410 — öuv
Emmendingen - .- - .- - .- - .- - .- Müllheim . 4 .50 4 .20 6 .80 3 .20 40 26 25 32 140120100140140 140 200 55 20 80 11 — 5 .50 - -

970 2K>
Endingen . . 17 .— - 14 .50 14,50 16 .50 Kehl . 3 .— _ .- 5 .60 4 .60 44 40 27 33 144 140 130 150 150 140 200 55 22 80 10.— 8 — 330 270

940 200
Ettenheim . . 17 .60 - .- — - - .- 17 .25 Lahr . 6 — 4 .50 6 .50 5 .— 36 26 24 29 148 136 136 160 140 140 190 55 20 60 11 .— 8 .— 320 280 NA
Areiburg . . 17 .6?!_ ,_ 14.7615 .- 16 .50 Offenburg . . 5 .20 4 .20 6 .30 7 — 40 26 25 , 26 , 148 140 130 140 140 140 190 55 20 70 11 .— 9 .— — 300

270 A
Baden *) . 5.- _ ._ 7 .— 4 .20 50 43 32 34 , 150140100 155150 150 220 60 22 90 12 .50 8 .50 320 280

Müllheim . . 20 .- _ _ 16 .- 16 - 16 .- - Rastatt *) . 3 .80 _ ._ 7 .— 4 — 40 28 28 34 140 128 100 150 140 128 210 60 24 90 11 .— 8 .— 240 210 ZA
Schopfheim*) 18 .50 18 .— 16 .- 17 .— 16 .- 7 Bruchsal . 4 .— 3 .— 7 .— 3 .50 36 26 26 28 140128 — 140 120 120 220 60 20 80 14 .— 10 —

9»o 300 28«
Lcchr . . . _ ,_ _ ,_ ' Durlach . 4 .50 3 .— 6.— 3 .60 40 30 26 40 144132 90 152132140 200 65 23 80 15 .— 12 — 30V 280 300

Osfenburg 1730 _ 16 .— Ettlingen . 0 .— 2 .— 7 .— 4 .20 32 24 24 30 140 128 , — 140 110 128 220 60 22 65 12 . - 9.— RN N 2N
Rastatt

"
. . _ _ _ Karlsruhe *) . O.— 7 .— 4 .40 36 30 28 , 37 , 144 136 !l20152 130 144 220 55 22 80 11 .25 10 .25 31-tz 240

310 ^
Bruchsal*) . 17 .25 17 .— 16 .2515 .50 15 .— Pforzheim . 2 .40 2 .— 5 .20 3.60 34 30 23 26 136 128 - — 144 120 136 240 60 24 80 12 .— 10.— 320 300
Durläch . . 1550 Mannheim . 4 .05 3 .25 6 .75 7 .— 40 32 24 27 150 140 120 160 150 140 240 60 20 70 12 .50 10.50 280 230 900 200
Karlsruhe *) . 18 .— 17 .67 15 .97 17 .67 15 .48 Schwetzingen . 3 .80 - - 6.40 6 .— 40 36 25 25 140 140 110 150 140 132 250 60 24 70 13 .— - .- 22" ^ so260
Mannheim . 17 .63,17 .- 16 .- - 15 .10 Heidelberg*) . 5 .40 3 .50 7 .40 4.40 38 36 26 — 148 140 — 152,144 144 220 50 22 70 13 — — 28" aÄ)S70 20"
Mosbach*) . 18 .- 17 .- 16 .- 17 .50 16.50 Mosbach . 3 .75 3 .— 6 .50 5 — 36 28 22 26 — 128 — 140 ! — 120 185 60 24 70 10 .50 9 .50 2OV sw

Werthetm *) . 16 — 16 - 16 — 16 .— 14 .— ^ Wertheim *) . 3 .— 7 .— 5 .— 40 28 23 — — 130 90130120110 200 50s 24 70 10 .— 8 .—
* Preise für Getreide- bezw . Futterartikel nackt Erhebung bet größeren Geschäften bezw . Händlern , Müllern , Fuhrleuten und Landwirlüen.

Druck und Verlag der G . Brau n ' schen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe .
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